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Regulatorische Grundlagen: 
Anrechenbarkeit & Zertifizierung

Gliederung

Begriffsklärung: Unterschied zwischen 

Anrechenbarkeit und Zertifizierung

Herkunftsnachweise und ihre Rolle in der 

Zertifizierung

Herkunftsnachweise für erneuerbare Gase

Fazit: Zertifizierung von (grünem) Wasserstoff 

im europäischen Binnenmarkt

Quellen: IKEM (2021): Anrechenbarkeit, Zertifizierung und internationaler Handel von grünem Wasserstoff. https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2021/07/20210712_IKEM-Gutachten_Wasserstoffregulatorik.pdf sowie 
https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2021/07/20210712_Zusammenfassung_IKEM-Gutachten_Wasserstoffregulatorik.pdf
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Zertifizierung & Anrechenbarkeit

Zertifizierung

staatlich oder privat angeleiteter und überwachter 

Prozess der Kennzeichnung bestimmter Anforderung 

an Produkte/Herstellungsverfahren

Vgl. Ökostrom/Ökogas, etc. 

Herkunftsnachweise (guarantees of origin) 

Zertifizierung als Labelling vornehmlich mit 

wettbewerbsrechtlicher Relevanz

Kann mit Anrechenbarkeit zusammenfallen

Anrechenbarkeit

Erfüllung gesetzlicher Pflichten und Vorgaben

stets Prüfung einer zu erfüllenden Pflicht bzw. 

eines beanspruchten Privilegs oder sonstigen 

Rechts

Förderregime sowie Monitoring (Accounting) der 

Beiträge auf Weg zu Treibhausgasneutralität
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Herkunftsnachweise und ihre Rolle in der 
Zertifizierung

Kennzeichnungsinstrument mit Auskunft über den Anteil 

von Energie aus erneuerbaren Energiequellen

Handelbarkeit der Zertifikate unabhängig von physischer 

Energieübertragung

Regelmäßiger Einsatz von (Strom-) Herkunftsnachweisen 

zur Vermarktung von „Grünstrom“ (sog. 

Ökostromprodukte)

Herkunftsnachweise können auf nicht-erneuerbare 

Energien ausgeweitet werden
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Herkunftsnachweise: 
Wesentliche Schlagworte

Um gegenüber den Endkunden Anteil/Menge EE im Energiemix 

nachzuweisen

Garantie über Herkunft der EE gemäß objektiven, 

transparenten, nichtdiskriminierenden Kriterien

HKN hat keine Funktion in Bezug auf Art. 3 RED II

Gelten grdsl. für 12 Monate
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Herkunftsnachweise für erneuerbare 
Gase

HKN für erneuerbare Gase, inkl. Wasserstoff nach 
Art. 19 Abs. 7 i.V.m. ErwG 59 RED II

Unterschied zu Stromherkunftsnachweis bei PtG-
Anlagen: maßgeblich ist bereits Herkunft der 
Einsatzenergie (Primärenergie)

Objektive, transparente, nichtdiskriminierende 
Kriterien? => Kette der Herkunftsnachweise wohl 
maßgeblich

Beachte: grdsl. Keine Zertifizierung der 
Anlagentechnologie und Anteil der EE möglich

Wechselwirkung von HKN für Gase und 
Wettbewerbsrecht = > für Vermarktung von 
grünem Wasserstoff zukünftig wohl Einsatz von 
HKN maßgeblich
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Regulatorische Grundlagen: 
Anrechenbarkeit & Zertifizierung

Fazit:

Gesetzliches Nachweis- und 

Zertifizierungssystem fehlt bislang

Herkunftsnachweise für Strom und erneuerbare 

Gase zukünftig für Zertifizierung und damit 

Vermarktung von grünem Wasserstoff 

maßgeblich

Bis zum Erlass eines anderen 

Zertifizierungssystems kann von den 

europäischen Vorgaben der 

Herkunftsnachweise kaum abgewichen werden

Für PtG-Anlagen drängt sich eine „Kette“ der 

Herkunftsnachweise auf

Quellen: Quellen: IKEM (2021): Anrechenbarkeit, Zertifizierung und internationaler Handel von grünem Wasserstoff. https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2021/07/20210712_IKEM-Gutachten_Wasserstoffregulatorik.pdf sowie 
https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2021/07/20210712_Zusammenfassung_IKEM-Gutachten_Wasserstoffregulatorik.pdf



Grundlagen einer Importstrategie: 

Rechtliche Ausgestaltung einer nachhaltigen 

Wasserstoffimportstrategie
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Wasserstoffimporte: 
Grundbausteine einer Strategie

Wasserstoff: welchen Wasserstoff importieren wir 

und wie gehen wir mit den weiteren Varianten 

um?

Unterscheide Zertifizierung & Anrechenbarkeit

Einordnung von Wasserstoff und der Importe im 

(weiteren) Kontext von Nachhaltigkeit

Sonstige Anforderungen an Importstrategie 

(Versorgungssicherheit, volkswirtschaftliche und 

geopolitische Einordnung)

Zertifizierung

Anrechenbarkeit

Nachhaltigkeit
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Wasserstoffimporte: Farben

Quellen: Eigene Darstellung, IKEM (2020).
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Wasserstoffimporte: 
Treibhausgasminderungs- und Nachhaltigkeitsanforderungen

Ausgangslage: 

Umfassender und kohärenter Rechtsrahmen für 
Wasserstoff (und Begleitprozesse) besteht weder national, 
europäisch noch international

Wasserstoff als Beitrag zum Klimaschutz erfordert THG-
und Nachhaltigkeitskriterien

Erneuerbarer Wasserstoff ./. Sonstiger Wasserstoff = 
gleichartige Waren => Nichtdiskriminierung bzw. 
Meistbegünstigung

Importbeschränkung/Zertifizierung wohl                
Ausnahme der Regel

THG- und Nachhaltigkeitsanforderungen wie bei 
Biokraftstoffen ?
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Wasserstoffimporte: Ansätze für THG- und Nachhaltigkeitsanforderungen

THG-Berechnung (vgl. Biokraft- und Brennstoffe)

∑THG = E + eStoff + eProzess + eTransport + 

eUmwandl– eccu – eccs

Legende

∑THG = Summe der Treibhausgasemissionen

E = technologiespezifischer Summand 
(optional)

eStoff = Emissionen für Bereitstellung und 
Einsatz des Ausgangsstoffes/Energie

eProzess = Emissionen im Prozess 

eTransport = Emissionen im Transport

eUmwandl = Emissionen durch 
Umwandlung im Zielstaat

eccu = Emissionseinsparungen durch Carbon 
Capture and Utilization

eccs = Emissionseinsparungen durch Carbon 
Capture and Storage

Nachhaltigkeit (vgl. Biokraft- und Brennstoffe)

Einsatzstoff

Flächenbedarf

Lebenszyklustreibhausgasemissionen (s.o.)
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Wasserstoffimporte: Transparenz, 
Kohärenz und Nachhaltigkeit  

Transparente Zertifizierung – etwa durch Herkunftsnachweise für 

(erneuerbare) Gase

Kohärente und nachvollziehbare Anrechenbarkeit im nationalen, 

europäischen und globalem Kontext 

THG-Minderungsbeitrag als Kernziel (Leitbild Biokraftstoffe)

Langfriststrategie mit erkennbarem Ausstieg aus fossilen               

Quellen ./. THG-Neutralität (Leitbild Biobrennstoffe)

Übertragung & Fortentwicklung bestehender                  

Nachhaltigkeitsanforderungen
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Zur kritischen Vertiefung:

Quellen: Quellen: IKEM (2021): Anrechenbarkeit, Zertifizierung und internationaler Handel von grünem Wasserstoff. https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2021/07/20210712_IKEM-
Gutachten_Wasserstoffregulatorik.pdf sowie https://www.ikem.de/wp-content/uploads/2021/07/20210712_Zusammenfassung_IKEM-Gutachten_Wasserstoffregulatorik.pdf ; Stiftung Umweltenergierecht 
(2021): Auf dem Weg zum Wasserstoffwirtschaftsrecht, ausstehende Veröffentlichung.
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